


Satzungen des Schützenvererns
zu Steinhausen

§1

Zweck, Name, Sitz
Den Sch;ützenverein zu Steinhausen bezweckl in enger

Zusamme,narbeirt mit den be"re,its bestehenden heimatpflege-
rischen Veroinen ili'e alten Sitten und Gebräuche zu erhalten
unil zu hehen, d,ie Liebe zur Heimat zu fördern, ilen Ge-
meirnsirnn unter den Eewohn'ern der Gemeinde zu pflegen und
den M,itgliedern alljährlich einmal ili'e Gelegenheit zu geben,

die Brerudon eines wahre,n Volksfestes - iles S.chützenfestes -in rechter Weise zu genießen, Der Verein Iührt den Namen

,rSclrützenverei,n zu Stei,nhausen" und so]l in das Vereins-
register eingetragen werrilen.

§2

Mitgliederaufnahme, Austritt
D,ie Aufnahrne sämtlicher Mitgliedier erfolgt durch den

Kommandeur. Der Aufgenommene hat die Satzungen zu



unter§,chr,eif)'on und bleibt solanrge Mitglied, bis er dem

Kommanileur se,inen Austrift schriftliih angeze,igt hat öiler
aus 'dem Ve,re,in ausgeschlossen ist.

§3
Als Schützenmitglieder können alle männlichen unbeschcl-

te,nre,n Ei,nwohner von Steinhausen, 'ilie das 18. Leb,ensjahr

vollenrdet ha'ben, aufge,nommen werdgn. Sie bililen das

S,chütze,nrbatailllon, sind, all,ein trerechtigt, sich am Königs-

schießen zu h,eleiligen, hab,en in der Mitgliederverslmmlung
Sitz unril Stimrne, allein Anteil am Vermögen des Vereins

u,nid sind Lr,ei.den Festen zum Tragen der Uniform verpflich-
tet, zum Eintritt in das Bataillcn und- allen vorkomme'nd,en

Die,nstleistungon.

Vom Eintritt in d,as Bataillqn sind befreit alle Mitglieil,er',

die das 55. Leb,ensjahr voltrenrl,et haben und Mitglieder,
weilche aus Gesundhe,itsrücksichten den Schützendienst nicht
vorBeihe,n können. Ve,iterhin können sich Mitglieder auf
ei,rlen sch,riftlichen Antrag hin b,e,im Ko,mmantleur von del
Teilnahme am Festmarsch b,efreien lassen.

§4

Beiträge

Die Vereinsmitglieder eahlen .ein Eintrittsgeld von 3 DM
und erine,n jährliche.n Beitrag, d€ssen Höhe jeweils vom
Vo,rstand festgesetzt wird.
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§5

Aussdrließung

D,ie Ausschtießunrg aus de'rn Vere'in erfolgt durch den

Vo,rstanrd:

1, wergen grob,en Ungohorsams ge,ge,n die Anordnungen
de,r Vongesotzte'n ode,r des Vorstandes;

2. we,gen grober Beileidigung eines Festteilneh,rners;

3, wege,n gro[r,or Unvorsichtigkeit bei iler Handhabung
des Gewehrs;

4. rvegen Niohtzahlung des Eintrittsgeldes, d,es Jahres-
beitrages oder des iestgesetzten S.tra{geldes nach

- wierderhoJ,tor Anmahnun8;

5, wergen enteihrenLtler Vergehen oder unsittlicher Füh-
runE;

6, uniberechtirgter Nichtannahm,e einer: Vahl in deir

Vorstanrd,

D,ie, Vie'd,oraufnahm,e oines aus dem Verein ausgeschlosse-

nen Mit,glieders kann höch,stens nach 2 Jahren e#olgen.
D,urch ,den Ausscb,luß vorl"ie,rt das Mitglied seinen Anspruch

auf ilas Ve,re,i,nsvermögen, ist atl,er verpflichtet zur Zahlung
des rückständi,gen Eirntrittsge,Iiles, des Jahresbeitrages und
den iestgesetzten S,trafgeliler.

§6
Sämttriche Mitglieiler sind verpflichtet, den Anordnungen

des Vo,rstandes Folge zu leisten,
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§7

Yorstarrd

Der Vorstand des Vereins besteht:

1, aus 10 aus de,n Schütz,en d,es Vereins gewähXten Aus-

TffißäitSi.d..n;
2. aus dem Offizie,r-Korps besteheinil aus dem Komman-

deur, dem Adjutanten, dem Hxuptmann. 2 Ob'er-
ileutnants, 2 Leu'tnants, dem FeldrMelbel und dern

Fähnrich;

4. ilem jeweili,gen S,chützenkirnig'

De,r Kommandeur ist zugleich Vorsitzender des Vorstandes

und in Gemein:chaft mit zw,ei wei'.eren Vo,rstanilsmit8liedern

zur ge,r:ichtiichen unil außergerichtlichen Vertretung iles

Vereins befugt.

Der Vorsitze,nde und die Ausschußmitglieder werden von

der Generalversammlung autf 3 Jahre gewählt. Diese wählen

jedes Jahr neu das Oflizi,erskorps unil den Rechnungsführer.

Vorrstand im Sinnre d,es § 26 BGB sind der Kommandeur als

Vorsitzentler ilos Vorstandes und di'e 10 Ausschußmitglieder.

§B

whht

Die Vahilen erfolgen mündlich zu Protokoll mit iinlacher
S,timme'nmehrhe,it. Eine Ablehnung der'Wahl ist nur zu-

lässig, wenn zwinge,nde Gründe vorgeb,racllt werden können'
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§e

Kommandeur, Stellvertreter

D'er Kommande,ur ist der Vorsitzende des Vorstandes; er
b,e,ruft den Vorstand und dio Mitgliederversammlung und
führt darri,n den Vorsitz, giib,t bei Stimme,ngleichheit den

Ausschlag und, stellt die Zahlungsanweisungen namens des

Vorstaniles aus. Im Behinderungsfalle wircl er durch seinen

Stellyertroter, der Ausschußmitglied soin muß, vertreten.

§10

De,r Rechnungsführer versieht sämtliche Kassengeschäfle
und hat dem Vorstand vor der Generalve.rsammlung Rech-

nung zu le.gen. Zu Vollmachte,n namens d,es Vereins genügt

dio Untre,rsch.rift des Kornmandeurs und d'es Rechnungs-

führers.

§11

Mitgliederv ersam mlun g

Dio Mitglieilerversammlumg finitre,t alljährlich spätestens

2 Monate nach dem Schützenfest statt u'nd wi'rd von dern

Ko,mmandeur einberufen, Außerordenttriihe Mitgliederver-
sammlungen müssen eintrerufen werden, wenn mindesteng
t/3 der M,itglieder u,nter Angabe des Zwecks sch,riftlich einen

dah'ingehenden Antrag stellen. Den Vorsitz in der Mitglieder-
versammlunrg {ührt d'er Kommandeur oder desse'n S'tellver-
tre,ter.

t
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Protokoll

D,ie Beschlüsse iler Mitglied,erversammlu'ng sind in ein

Protokollhuch einzutragen unil vom Kommanitreur und

Schri{tftihre,r zu, unrterzeichnen' Sämtliche Beschlüsse er-

fo,rdern oinfach,e Mehrheit.

§12

Fest

Der Verein feiert altrjäihrlich sein §chützenlest in der

Veise, wie in d,er Festo,rdnung vorgesehen ist, an den- vom

Vo,rstand zu besüimmenden Tagen. Der Ausfall des Eestes

in ,eine,m Jahr ist vo,n dor Mitgliederversammlung zu ge-

nrehmi,gen ddor von der Mehrzahl, der Mitglieder auf schrift-
Iicho Umfrage,

Ball
Soll außer ile,m Schrützenfiest noch ein Schützenball

veranstaltert werden, so muß dieser au{ der Ge,neralver-

samxi,rn§ von der Meh,rheit d,er Mitgli,eder beschlossem

werden.

§13

Anderung der Satzungen

Ahänrälerungern der Satzungen können nur durch einen

Mehiheitsbeschluß vo,n, zlvei Dritteln iler in einer hierzu
anheraumten Mitgliedterversammlung erschienenen Mitglie-
derr er*olgen.
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§14

Auflösung
- Bei oiner Auflösuiag iles Vereins tr,estimmt ilie Mitglieiler-

versammlung üb,er dlie Vervendung iles Vereinsvermögens,

§15
Eeim Ableben eines Vereinsmitrgliedes oder dessen Ehe-

frau nreftm,en die Fahn,enabordnung und Mitglieder des

Vere,ins als Träger an il,em Begräbnis teil.

§16
. Festordnung

Eine für sämtli,clrre Mitglieile.r binilenile Festordnung ist
diesen Sat,zungen als Anhang beigefügt.

§17
Sowe,it in vorstehe,nden Paragraphen nichts anderes be-

strimmt, sind die Beschlüsse und Anordnungetr des Vors'tan-
des für altre Mitgliede.r binilend.

§teinhausen, den 13, September 1953

Der Kommahdeur:
Hermann Lammers

Der Sdhriftführer:
Hei.nz Rogge

Josef Lammers, Hermann Schüth, Alois Kaup,
Fritz Nillies, Joftahnes Schmiilt, Josef Kaup,
Johalrnes Kaup, Josef Karthaus, Fritz Lammers,

Josef Lenniger, Wilhelm Lammers

I
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Festordnung

1. Am Alend vo,r dem €rsten E,esttag tritt das Bataillon

heim Sctlützenwirt an und marschiert ohne Uniform zurn

Arfu.ä* äes-Ad,lers zur Schützenhalle' iach Bekannlgabe

etwaiger Anordnungen seitens des Kommand'eurs verbringen

die Schrützen noch einige gemütliche Stunden in iler Fest-

h,alle.

2. Am ,e,rsten Festtag tritt das Bataillon zu der vom Vor-

stand festgesotzten Tnit am Nactr,mittag in Uni{orm beim

{estlvirt an und marschiert nach Abholung der Fahne, tles

Kommanile,urs und des Königspaares solvie des Hof staates

zur Sctlütze,nhalle. Hier wird der Ball durch das Königspaar

eröffnet. Ge,gen ALrend wird ilie Fah,ne jerveils tlurch einerr

Zag ztr l(irche zurückgebracht. Der Schluß der Feier er-

folgt nach Anordnung des Kommanilemrs.

3. Am zwe,iten Festtag haben sämtlich,e Mitglieder am

Gottesilienst, we,l,cher für die lebenden und verstorbenen

Mitgl,ieder gehalten wird, teilzunehmen. Nach dem Gottes-

dienst erfolgt der Ausmarsch d:es Bataillons zum Schützen-

pl,atz, Hier b,eginnt das Königsschießen unter Au{sicht

iler Offiziere. Im üb'rigen ist die Festordntrng ilie gleiche

wie am Vortage. Am I(önigssohießen können nur die Mit-
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glied,er teilnehmen, welche den Ausmarsch im Glietle mitge-
mach,t haben. Als Schußrvafie dürfen nur die vom Vorstand
bestimmlen Geweh,re benutzt wenden' Das Laden erfolgt
dtrrch e,ine hierzu bestimtnte l(ommission.

D,en ersten Schuß hat der Bürgermeistet, den zweiten

die örtliche Geistlichkeit, den nächslen der Schützenkönig,

dann fol,gen de,r Kommandeur, die Offiziere und im An-

sclaluß daran die SchüLzen des Bataillons' Ver das letzte

Stück rles Adlers atrsch,ießt, \Mird nach Anhören des Vor-
stanrles als Schützenkönig prol<lamiert. Der l(ommandeur

hängt dem neuen Schützenkönig die Abzeich,en seiner Vürde

um, D,er I(önig erwählt sich aus rl,en Damen von Steinhausen

se,ine Königin sowie tlie Herren dres ltrofstaates. Diese

wied;erum erwä}r,ien sich ihre Hofdamen.

4. Särntliche Vereinsmitglieder mit den in § 3 des

Statuts lestgel,egten Ausnalrmren haben sich zu ilen Aus-

märschen pünkt)ich einzufinden und den Anordnungen des

jeweiligen Zugführcrs Folge zu leisten' U, a. n'erden un-

pünktliches Antreten, Bauchen und Sprechen im Gliede

so'rvio sonstige, Ungehörigkeiten in jeilem FaIIe mit einero

Straf e von 5 DN{ beÄegt, Ialls keine }r,öhere Straf e vom

Vo,rstand festge[,egt wird' Am Ausmarsc]r können nur

Schützen in Uniform teilnehmen' Im Interesse iles Ansehens

des Schützenvereins sind die jüngeren Jahtgänge verpflich-

tet, sich an den vor dem Fesf an,gesetzten Uebungsmärschen

zu beteiligen.
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